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Weise sein

Weise sein, heißt vieles übersehen,
über das sich andere empören.
Weise sein, heißt durch die Menge gehen

und mit offnen Sinnen alles hören,
ohne stets zu nörgeln und zu zischen

und sich dreist in jeden Quark zu mischen.

Aber wo das wahrhaft Böse prahlt,
Mäuse im geheimen wühlen, nagen,
Lumpengeist aus falschen Augen strahlt,
sei auch du bereit, ein Wort zu wagen,
das dem Unheil wehrt, das Krumme richtet,
einem höheren Gesetz verpflichtet! Rudolf Nußbaum

Aus dem Ferien-ABC
(Ein kleiner Rückblick)

Ansichtskarten - Vom Touristen
bezahlte Reklame für den Ferienoder

Ausflugsort. Beeindruckt den

Empfänger und verleitet den
Absender zum Lügen.
Fischer - Leute, die den Sommertouristen

als Barometer und
Wetterprophet dienen.
Ferienhäuschen - Sein Charme
wird einem nach drei Tagen im
Hotel bewußt.
Hotel - Seine Vorteile vermißt
man nach drei Tagen im
Ferienhäuschen.

Miss - Schönheitstitel, stark
abgewertet, weil er zu jeder Zeit, in
jedem Meerbadekurort und in jedem
Dancing verliehen wird.
Papagalli - An Italiens Küsten so

benannte Strand-Playboys, von
den weiblichen Feriengästen nach
außen verachtet, aber nicht ohne
die anerkennenden Pfiffe
wohltuend einzusaugen.
Sommer - verflossen.
Stechmücke - betätigt sich des

Nachts als Vampir. Als Opfer
derselben haben Sie aber die tröstliche
Gewißheit, daß gutes Blut in Ihren
Adern rollt.
Trinkgeld - wird von feinen Leuten

bezahlt, auch wenn es «im
Preis inbegriffen» ist. bi

Der Banknotenfälscher

Ich habe die kleine Geschichte vom
Banknotenfälscher von einem meiner

Freunde, der für ihre Wahrheit
einsteht, weil er an der
Gerichtsverhandlung teilgenommen hat.

Ein Kauz, der es faustdick hinter
den Ohren zu haben glaubte, sich

gerissener dünkte als andere und
rasch zu Reichtum zu gelangen
hoffte, stellte in schwierigem
Verfahren falsche Zehner-Banknoten
her. Er brachte sie in den Handel
und auf den Geldmarkt, wurde
aber bald als Fälscher entlarvt.
Das gesamte Gerät der
Fälscherwerkstatt und der bescheidene
Restbestand der mit äußerster Sorgfalt
nachgemachten Noten wurden
konfisziert und später als corpus
delicti auf dem Tisch des Staatsanwaltes

zur allgemeinen Bewunderung

ausgestellt.
Es war ein schweres Vergehen, um
nicht zu sagen Staatsverbrechen,
das der Mann sich hatte zuschulden

kommen lassen. Da er aber
anhand der genau überprüften Unterlagen

einwandfrei nachweisen konnte,

daß sich die Gestehungskosten
jeder einzelnen der gefälschten
Zehner-Banknoten auf Fr. 28.50

beliefen, wurde er vom
Geschworenengericht bedingt freigesprochen,
unter Auferlegung einer
Bewährungsfrist von zwei Jahren.

Der Sonderling machte später nicht
mehr von sich reden. Man hörte
lediglich noch, daß er auf Wunsch
und Verlangen seiner Angehörigen
unter Vormundschaft gestellt worden

sei. Tobias Kupfernagel
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